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über Arbeitserleichterungen (z. B. durch den Einsatz von Com
putertechnik) und neue Formen der Arbeitsorganisation durch 
bessere Arbeitsteilung und höhere Spezialisierung bei Ge
währleistung der freien Anwaltswahl (z. B. durch Gründung 
von Bürogemeinschaften, in denen der Auftrag an mehrere 
Rechtsanwälte erteilt wird, die sich unterschiedlich speziali
siert haben).

Außenstehende äußern mitunter Zweifel, ob die relativ ge
ringe Zahl der Rechtsanwälte in der Lage ist, die Bürger
interessen und alle sonstigen Aufgaben ausreichend wahrzu
nehmen. Wie sehen Sie das?

Die geringe Zahl von Rechtsanwälten in der DDR läßt sich 
nur verstehen, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse kom
plex betrachtet werden. Einige Faktoren möchte ich nennen.

Die Kriminalitätsrate in der DDR ist äußerst niedrig, und 
auch die Zahl der anderen gerichtlichen Verfahren ist im 
Vergleich ziu anderen Ländern geringer. Elin großer Teil der 
Straf-, Arbeite- und Zivilrechtsangelegenheiten wird ohne 
Beteiligung von Rechtsanwälten von den gesellschaftlichen 
Gerichten endgültig abgeschlossen. In Arbeitsrechtsverfahren 
vor staatlichen Gerichten können Werktätige einen Prozeß
vertreter des FDGB-Kreisvorstandes beauftragen, der Spe
zialkenntnisse besitzt und kostenlos tätig wird. Kostenlose 
Rechtsauskünfte erteilen neben Rechtsanwälten auch die 
Kreisgerichte und andere staatliche Organe. Viele Betriebe 
verfügen über Rechtsabteilungen oder Justitiare und benöti
gen deshalb keinen Rechtsanwalt. Beim Vergleich mit an
deren Ländern, die Justitiare nicht oder kaum kennen, müßte 
deren Zahl hinzuaddiert werden. Außerhalb der Rechtsan
waltschaft gibt es in der DDR spezielle Patentanwälte, In
genieure mit juristischer Zusatzausbildung. Nicht zu verges
sen ist die Tatsache, daß unsere Anwälte durch die Staatlichen 
Notariate nicht unwesentlich von Aufgaben entlastet wurden. 
Außerdem führen wir keine „Karteileichen“, wie das in eini
gen westlichen Ländern der Fall ist, wo die Zahl der re
gistrierten Rechtsanwälte die der wirklich tätigen beträchlich 
übersteigt. Und eine „Anwaltsschwemme“ oder ein „An
waltsproletariat“ erscheint uns nicht erstrebenswert.

Dennoch wird die Zahl der Rechtsanwälte m. E. planmäßig 
zu vergrößern sein, weil z. B. die Spezialisierung zunehmen 
muß und sich aus dem Ausbau des Verwaltungsrechts sowie 
aus der geplanten Novellierung der StPO erweiterte Auf
gaben ergeben. Soziale Schranken bei der Beauftragung eines 
Rechtsanwalts existieren heute kaum noch. Der Ausbau des 
Dienstleistungssektors in unserer Wirtschaft führte zur ver
stärkten Zulassung von Handwerksbetrieben und Gewerbe
treibenden, deren juristische Betreuung weitgehend die Kol
legien der Rechtsanwälte absichem werden. Denkbar wäre 
auch, daß zu gegebener Zeit eine Rechtsschutzversicherung 
eingeführt wird, was mit Sicherheit ebenfalls zunehmend 
Aufträge an Rechtsanwälte nach sich zöge. Auf all das müs
sen wir vorbereitet sein und an den differenzierten Ausbau 
von Zweigstellen der Kollegien in den Kreisen denken. Hier 
bedürfen wir der Unterstützung durch die örtlichen Räte bei 
der Zuweisung von Zweigstellenräumen und ggf. von Woh
nungen für Mitglieder und Mitarbeiter.

Genosse Dr. Gysi, ließe sich in kurzen Worten zusammenfas
sen, welche Rolle dem Rat der Vorsitzenden der Rechtsan
wälte zukommt?

Der Rat der Vorsitzenden wird sicherlich an Bedeutung ge
winnen. Er hat vor allem die einheitliche Entwicklung der 
Rechtsanwaltschaft der DDR zu sichern, den Erfahrungsaus
tausch zwischen den Kollegien zu organisieren, die zentrale 
Weiterbildung von Rechtsanwälten zu gewährleisten, die Be
rufspflichten der Rechtsanwälte einheitlich zu definieren und 
die Meinung, die Erfahrungen und Erkenntnisse der Rechts
anwaltschaft zu analysieren und in die Rechtsentwicklung 
einzubringen. Hierzu sind Formen der Statistik und Analyse 
für sämtliche Kollegien und für jeden Rechtsanwalt zu er
arbeiten, und ihre wissenschaftliche Auswertung ist zu 
sichern. Der Rat muß auch die Beteiligung der Rechtsanwalt
schaft an wichtigen Gesetzesvorhaben gewährleisten und die

Informationen
Nach Abschluß der in den Monaten März und April 1988 
durchgeführten geheimen Wahlen zu den Vorständen der Kol
legien der Rechtsanwälte in der DDR konstituierte sich am 
27. Mai 1988 der Rat der Vorsitzenden der Kollegien der 
Rechtsanwälte der DDR. Zu Beginn der Beratung würdigte 
der Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates der 
DDR und Minister der Justiz, Dr. Hans-Joachim Heusinger, 
die Entwicklung der Kollegien in den vergangenen zwei 
Jahren und die Tätigkeit des Rates. Sein besonderer Dank galt 
dem scheidenden Vorsitzenden des Rates, Rechtsanwalt 
Dr. Friedrich Wolff, der sich bleibende Verdienste bei der 
Entwicklung der Rechtsanwaltschaft und der Rechtspflege in 
der DDR erworben hat. Er wünschte Dr. Wolff Schaffenskraft 
und Erfolg in seiner weiteren Tätigkeit als Rechtsanwalt und 
in gesellschaftlichen Funktionen.

Der Stellvertreter des Ministers der Justiz Hans Breitbarth 
würdigte die Ergebnisse der Wahlen. Auch in Zukunft gelte 
es, die sozialistische Demokratie in den Kollegien zu ent
wickeln, damit alle Mitglieder die günstigsten Entfaltungs
möglichkeiten erhalten. Er verwies auf den Beitrag der 
Rechtsanwälte zur Entwicklung der Rechtspflege in der DDR, 
der vom Ministerium der Justiz hoch geschätzt werde. Zur 
Sicherung der Qualität anwaltlicher Tätigkeit solle der Quali
fizierung der Mitglieder noch größere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden.

Dr. Friedrich Wolff berichtete über die Tätigkeit des Rates 
der Vorsitzenden in den zurückliegenden zwei Jahren. Daran 
anknüpfend sollte der Rat sich in nächster Zeit mit der 
Formulierung der Berufspflichten der Rechtsanwälte einge
hender beschäftigen und das Geschichtsbewußtsein der 
Rechtsanwälte stärker entwickeln.

Auf die einheitliche Entwicklung der Rechtsanwalts
kollegien sollte der Rat der Vorsitzenden verstärkt hinwirken. 
Im Hinblick auf die wachsenden Aufgaben empfahl er u. a. 
Überlegungen in personeller und organisatorischer Hinsicht; 
auch sollte erwogen werden, ein Mitteilungsblatt des Rates 
herauszugeben.

Nach lebhafter Diskussion, bei der es vor allem um Kom
petenzen und Aufgabenstellungen des Rates und um Wege 
der Lösung ging, wählte der Rat seine neue Leitung.

Zum Vorsitzenden des Rates wurde Rechtsanwalt 
Dr. Gregor Gysi, Vorsitzender des Kollegiums der Rechtsan
wälte in Berlin, und zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden 
die Rechtsanwälte Dr. Erich Baier, Vorsitzender des Kolle
giums der Rechtsanwälte in Dresden, und Hans-Dieter Ram- 
stetter, Vorsitzender des Kollegiums der Rechtsanwälte in 
Leipzig, gewählt.
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gesellschaftlichen Aktivitäten der Rechtsanwälte fördern. 
Nicht gerechtfertigte Unterschiede in der Entwicklung der 
Kollegien müssen abgebaut werden, und innerhalb der Rechts
anwaltschaft muß der Informationsaustausch verbessert wer
den. Eine gemeinsame Aufgabe des Rates und der Kollegien 
wird auch darin bestehen, die Öffentlichkeitsarbeit der Rechts
anwälte zu erweitern. Wir sind m. E. nicht ganz unschuldig 
daran, daß hinsichtlich unserer Tätigkeit bei manchen Bür
gern noch falsche Vorstellungen existieren. Zu wenig haben 
wir bisher die Möglichkeiten genutzt, uns und unsere Tätig
keit z. B. in der „Neuen Justiz“, in der Tagespresse, in Rund
funk und Fernsehen darzustellen. Unter großen Anstrengun
gen einiger Rechtsanwälte, aber mit Unterstützung sämtlicher 
Kollegien, wird es uns hoffentlich in Kürze gelingen, ein 
Handbuch des Rechtsanwalts herauszugeben.

Wir sehen optimistisch in die Zukunft, obwohl oder gerade 
weil wir wissen, daß uns höhere Aufgaben erwarten, die nur 
mit neuen Anstrengungen und einer Steigerung der Qualität 
der Arbeit zu erfüllen sein werden.


